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Norm

AußStrG 2005 §152 Abs2

AußStrG 2005 §157

AHG §1

1. AHG § 1 heute

2. AHG § 1 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AHG § 1 gültig von 01.08.1989 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 343/1989

4. AHG § 1 gültig von 01.02.1949 bis 31.07.1989

Rechtssatz

Die Verp9ichtung zur Übermittlung der unbeglaubigten Abschrift einer aktenkundigen letztwilligen Anordnung an die

gesetzlichen Erben (§ 152 Abs 2 AußStrG) und die Verp9ichtung, die nach der Aktenlage als Erben in Betracht

kommenden Personen zur Abgabe einer Erbantrittserklärung aufzufordern (§ 157 AußStrG), dienen der Wahrung des

rechtlichen Gehörs möglicher Erben im Verlassenschaftsverfahren und damit der Verhinderung einer materiell

falschen Einantwortung. Schäden aufgrund einer solchen Einantwortung stehen daher im

Rechtswidrigkeitszusammenhang mit der Verletzung dieser P9ichten.Die Verp9ichtung zur Übermittlung der

unbeglaubigten Abschrift einer aktenkundigen letztwilligen Anordnung an die gesetzlichen Erben (Paragraph 152,

Absatz 2, AußStrG) und die Verp9ichtung, die nach der Aktenlage als Erben in Betracht kommenden Personen zur

Abgabe einer Erbantrittserklärung aufzufordern (Paragraph 157, AußStrG), dienen der Wahrung des rechtlichen

Gehörs möglicher Erben im Verlassenschaftsverfahren und damit der Verhinderung einer materiell falschen

Einantwortung. Schäden aufgrund einer solchen Einantwortung stehen daher im Rechtswidrigkeitszusammenhang mit

der Verletzung dieser Pflichten.
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